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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1986

Norm

StGB §109 Abs3 Z3

Rechtssatz

Zur Erfüllung des Tatbestands nach § 109 Abs 3 Z 3 StGB genügt die Erzwingung des Eindringens von wenigstens zwei

Personen, mag auch nur eine von ihnen zu diesem Zweck Gewalt anwenden oder damit drohen.
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